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Landtagswahl 2021 

Wahlscheinantrag (Briefwahl) 

bequem per Internet 

mehr Infos fi nden Sie auf Seite 5 

Das Kita-Team und die Kinder bedanken sich ganz 
herzlich für die Spende bei der Firma Martin Reck. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut und werden für 
die Kinder neues Spielmaterial anschaff en. 

Herzlichen Dank! 
das Kita-Team und die Kinder der Kita am Dörle 

Halbseitige Fahrbahnsperrung in der Bahnhofstraße 

Mehr Informationen fi nden Sie auf Seite 5 

Einsicht in das Wählerverzeichnis Alle Informationen dazu fi nden Sie  unter den Amtlichen Bekanntmachun-gen auf Seite 3 
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 ² IMPRESSUM: 
Herausgeber: Gemeinde Riegel 
Verantwortlich für dieamtlichen und die  Mitteilungen der  Verwaltung ist Bürgermeister Daniel Kietz.   
Für alle übrigen Bekanntmachungen sind ausschließlich die Auftraggeber verantwortlich. 
Verantwortlich für den Anzeigenteil/Druck:Primo Verlag Anton Stähle GmbH & Co.KG, Meßkircher Straße  45,  
78333 Stockach, Tel: 07771 9317 11,   Fax 07771 9317 40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
Homepage: www.primo-stockach.de 

 ² NOTRUF
Polizei  110
Feuerwehr / DRK  112
Notarzt/Krankenwagen  19222
Ärztlicher Notdienst  116 117
Giftnotruf  0761 192 40
Zahnärztlicher Notdienst  0180 32 22 555 70
Fachstelle Sucht  07641 933 58 90
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“  08000 116 016

 ² Tierärztlicher Notfalldienst 

Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, 
können Sie sich an den tierärztlichen Notdienst 
wenden: 

13.02.2021 und 14.02.2021 
Dr. Nelle, Im Klettenacker 6, Nimburg, Tel: 07663/607790 
Herrn Dr. Rudloff, Brandstr. 10, Elzach, Tel: 07682/290 

Oder wenden Sie sich an die Tierklinik Landwasser, 
Am Moosweiher 2, Freiburg, Tel: 0761/16808

WICHTIGE RUFNUMMERN | NOTDIENSTE

 ² Öffnungszeiten Rathaus

Mo,Di,Do,Fr:  8.00-12.00 Uhr
Mittwoch:  GESCHLOSSEN
Donnerstag:  14.00-18.00 Uhr

 ² Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl

Hauptstraße 31, 79359 Riegel am Kaiserstuhl
Telefon:  9044 0, Fax : 9044 26
E-Mail:  rathaus@gemeinde-riegel.de
Homepage:  www.gemeinde-riegel.de
Anzeigenschluss für’s Blättli: Dienstag, 11.00 Uhr

 ² Rufnummern der Gemeindeeinrichtungen:

Betriebshof  0171 55 86 23 3
Kita Am Dörle  88 07
Kita Sonnenschein  45 22 1
Michaelschule  90 73 60
Abenteuerland  68 86 12

 ²Apothekennotdienst
11.02.2021 
Brunnen-Apotheke Herbolzheim, Hauptstr. 72 
in Herbolzheim, Tel: 07643/4414 

12.02.2021 
Stadt-Apotheke Endingen, Hauptstr. 41 
in Endingen, Tel: 07642/8056 

13.02.2021 
Stadt-Apotheke Kenzingen, Eisenbahnstr. 12 
in Kenzingen, Tel: 07644/205 

14.02.2021 
Apotheke im alten Rathaus Malterdingen, Hauptstr. 20 
in Malterdingen, Tel: 07644/6677 

15.02.2021 
Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim, Bismarckstr. 19b 
in Herbolzheim, Tel: 07643/3338888 

16.02.2021 
St. Katharina-Apotheke Endingen, Ritterstr. 3 
in Endingen, Tel: 07642/8685 

17.02.2021 
Rathaus-Apotheke Kenzingen, Hauptstr. 13 
in Kenzingen, Tel: 07644-304 

18.02.2021 
Mithras-Apotheke Riegel, Hauptstr. 16 
in Riegel, Tel: 07642/7820 
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Gemeinde  
Riegel am Kaiserstuhl 
 
 

Wahlkreis 
49 Emmendingen 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Landtag am 14. März 2021 
 

 

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl 
wird in der Zeit  
 

vom 22. Februar bis 26. Februar 2021 
während der allgemeinen Öffnungszeiten Mo – Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr 

und zusätzlich Do von 14:00 – 18:00 Uhr 
im Rathaus Riegel a. K., Hauptstr. 31, Bürgerbüro, Zimmer 15 (rollstuhlgerechte Er-

reichbarkeit) 
 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten.  
 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12:00 
Uhr im Rathaus Riegel a. K., Hauptstr. 31, Wahlamt, Zimmer 13 Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätes-
tens am 21. Februar 2021 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 49 Emmendingen durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle ab-
senden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 

AMTLICHES
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21. Februar 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 
11 Abs. 2 der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 
Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes entstanden ist,  

c) ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-
germeister bekannt geworden ist. 

 
Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr im Rathaus Riegel a. K., Hauptstr. 
31, Bürgerbüro, Zimmer 15 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.  
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der Anordnung ei-
ner Absonderung nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behin-
derung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

7.2. einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl und 
7.3. einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige An-

schrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, sowie die Bezeichnung der 
Dienststelle der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), 
und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind.  

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den Wahlberechtigten per-
sönlich abgeholt werden. An eine andere Person können diese Unterlagen nur aus-
gehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtig-
ten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
 
Ort, Datum 
 
 
Riegel a. K., den 09.02.2021 

 Bürgermeisteramt 
 
 
gez. Daniel Kietz 

 Daniel Kietz 
Bürgermeister 
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Halbseitige Fahrbahnsperrung 
 ² Im Wechsel in der Bahnhofstraße, Höhe Haus Nr. 28 und im Einmündungsbereich Im Ober-
wald zur Bahnhofstraße  

Wegen Kanalarbeiten ist voraussichtlich im Zeitraum vom 15.02. bis 26.02.2021  die Fahrbahn im Wechsel in der 
Bahnhofstraße, Höhe Haus Nr. 28 und im Einmündungsbereich Im Oberwald halbseitig gesperrt. 

Bitte beachten Sie die Beschilderung. 

Die Gemeindeverwaltung 

Landtagswahl 2021 
 ² Wahlscheinantrag (Briefwahl) bequem per Internet 

Zur Landtagswahl am 14.03.2021 kann die Erteilung eines Wahlscheins (Briefwahl) schriftlich, elektronisch (z.B. 
per E-Mail, Internet oder Telefax) oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemeindeverwaltung beantragt 
werden. Telefonische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig. 

Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet auf unserer Homepage 
www.gemeinde-riegel.de an. 

Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. 

Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und 
Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstim-
men, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und 
einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die 
meisten Daten sind hier bereits hinterlegt -Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und möglicherweise noch eine 
abweichende Versandadresse. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammelda-
tei zur Abarbeitung übertragen. 

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend per Post oder Amtsbote 
zugestellt. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail 
an sybille.mueller@gemeinde-riegel.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Famili-
ennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das Wahlamt, Bürgerbüro, Sybille Müller oder 
Sandra Bürklin Tel. 07642 9044-13. 

RATHAUS INFORMIERT 

Verkehrsregelung zwecks Bauarbeiten 
Parkplatzsperrung in Höhe Schulstraße 10 zwecks Stellen eines Schuttcontainers. 

Die Parkplätze in Höhe der Schulstraße 10 sind im Zeitraum vom 17.02. bis 19.02.2021 gesperrt. 
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BEreit - ENGAGEMENT  
VON BÜRGER FÜR BÜRGER 

 ² Angebote engagierter Mitbürgerinnen und 
Mitbürger für Gesundheit und Wohlbefinden 
in Riegel 

Auf Grund der aktuell gelten-
den Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus 
und den damit verbundenen 
Kontaktbeschränkungen, fin-
den aktuell keine BEreit-Ge-
meinschaftsangebote statt. 

 ² KLIMANETZWERK RIEGEL 
  VERLIEBT in den KLIMASCHUTZ  
... Geschenkideen zum Valentinstag 
  
Am Sonntag, den 14.02.2021 ist Valentinstag. Dieser 
wird oft kritisiert, weil er ein typisches Beispiel für unse-
re Konsumgesellschaft ist und Geschenke oft zu wenig 
nachhaltig sind. 

In RIEGEL geht das auch anders, denn das schönste 
Geschenk ist doch ZEIT. Sie zu verschenken ist sogar 
kostenlos und klimafreundlich. 

• Idee 1: Spaziergang, Wanderung oder kleine Radtour in und um 
Riegels Natur. 

Wer auf ein kleines Blumen-Geschenk nicht verzichten 
will: 

• Idee 2: LOKAL - bei den örtlichen Blumenständen kaufen oder ei-
nen heimischen Frühblüher im Topf schenken, der in den Garten 
gepflanzt werden kann. 

Allen Riegelerinnen und Riegeler wünschen wir viel LIE-
BE beim Umsetzen der Valentinstags-Ideen - das KLI-
MANETZWERK RIEGEL! 

Kontakt oder Aufnahme in den Verteiler: klimanetzwer-
kriegel@gmx.de 
  
Ihr BEreit-Team 
Telefon: 07642/9044-30 oder -11 
Mail: bereit@gemeinde-riegel.de 
Internet: www.bereit-riegel.de  

 ² Pfarrbüros geschlossen 
Bitte beachten Sie, dass die Pfarrbüros in der Senoka 
zur Kontaktreduzierung bis auf weiteres geschlossen 
sind. Gerne können Sie uns wochentags täglich von 
9-12 Uhr telefonisch unter Tel. 07642-7043 im zentralen 
Pfarrbüro in Endingen erreichen oder jederzeit per 
Mail an endingen@senoka.de. 
 

 ² GOTTESDIENSTE 
Neu: 
Bei Gottesdiensten ist von den Gläubigen eine medi-
zinische Maske zu tragen. Dazu zählen OP-Masken, 
FFP2-Masken und solche vergleichbarer Standards, 
vgl. § 1i Corona-VO. Für Kinder von 6 bis einschließlich 
14 Jahren ist auch eine nicht-medizinische Alltags-
maske zulässig, jüngere Kinder sind von der Masken-
pflicht befreit. Weiterhin gelten die bekannten Hygi-
eneregeln und die Dokumentationspflicht. Wir bitten 
um Beachtung. 
 
Samstag, 13. Februar  
18:30 Uhr  Endingen: Petrussaal 
  Nichtöffentlicher Livestream-Gottesdienst 
 www.senoka.de/live 
   
Mittwoch, 17. Februar 2021 Aschermittwoch  
18:30 Uhr St. Martin: Wort-Gottes-Feier    

Sonntag, 21. Februar 2021  
10:30 Uhr St. Martin: Eucharistiefeier    

 ² Sternsinger 2021 #hellerdennje 
Nach dem Segen auf anderen Wegen kommt jetzt das 
Dankesagen mit Abstand – denn die Sternsinger-Teams 
haben auch in diesem Jahr gerockt, und zwar mit vie-
len kreativen Ideen und digital. Alle Aktionen in den 
sechs Gemeinden der Seelsorgeeinheit Nördlicher Kai-
erstuhl (Senoka) sind auf dem Sternsinger-Padlet zu 
bewundern: 
https://padlet.com/georgmattes61/jvvdky991fkg1f5z 

Auch auf insta_senoka gibt es Bilder von dem was 
möglich war 2021. Und hier das vorläufige Ergebnis: 

Barspenden und Überweisungen  6.190,00 € 
Bäckereien-Aktion Endingen  1.481,42 € 
Online-Spende  1.384,00 € 
Gesamt  9.055,42 € 
Pastoralreferent Georg Mattes hofft auf ein fünfstelli-
ges Ergebnis, denn es fehlen noch die Erlöse aus den 
Spendenbüchsen in den Endinger Geschäften und 
aus dem Segensbrot-Verkauf. Außerdem läuft die On-
line-Spendenaktion unter dem Link https://spenden.
sternsinger.de/uLSLw2-6 noch bis zum 28. Februar 2021.

Infos zur Müllabfuhr 
Bei Reklamationen können Sie 
sich an folgende Stellen wenden: 

Gelber Sack  Tel. 0800 – 1223255 
Papiertonne  Tel. 0761 – 5150990 
Graue Tonne/Mülleimer Tel. 07641 – 4519700 
  
Schwarze Müllsäcke, wenn die Mülltonne mal 
nicht reicht, sind erhältich im Schreibwarenge-
schäft Zimmermann, Schulstr. 3. 

KIRCHEN INFORMIEREN 

SEELSORGEEINHEIT  
NÖRDL. KAISERSTUHL
PFARRGEMEINDE ST. MARTIN RIEGEL 
Pfarrer Rémi Purzeau • Kooperator • Tel. 07642-6015
Mail: pfarrer.purzeau@senoka.de
Gaby Maurath • Pfarrsekretärin • Tel. 07642-6015 
Fax: 07642-1789 • Mail: riegel@senoka.de 
Anmeldung Newsletter unter www.senoka.de/newsletter 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Mo 10-12 Uhr, Mi 15-18 Uhr, Do 14-17 Uhr
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 ² Erstkommunion 
Die Erstkommunionvorbereitung in der SENOKA läuft 
erschwert entsprechend der aktuellen Umstände. Die 
Familien sind eingeladen, mit den ihnen zur Verfügung 
gestellten Materialien und Angeboten ihre Kinder zu 
begleiten. Unterstützt werden sie dabei von Martin 
Hipp martin.hipp@senoka.de , Mitgliedern des Seel-
sorgeteams und Ehrenamtlichen aus den Gemeinden. 
 
 
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
RIEGEL-ENDINGEN
Evangelisches Pfarramt /Gemeindebüro Riegel-Endingen 
Andlaustraße 6 - 79346 Endingen

 ² Das Pfarrbüro hat folgende Bürozeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9-12 Uhr und Don-
nerstag von 15-18 Uhr. Sekretärin: Edda Burger. 

Besuche im Pfarramt sind im Moment nur nach telefo-
nischer Absprache möglich! 
Telefon: 07642- 31 28. Pfarrer Christoph Lauter: 
07642 / 6025, lauter@ekirien.de oder 
Gemeindediakonin Heike Harmsen -Winterhalter: 
07642 / 930 669, winterhalter@ekirien.de 

Homepage: www.ekirien.de 
 

 ² GOTTESDIENSTE  
Bis zum 14.2. gibt es keine Präsenzgottesdienste unse-
rer Gemeinde! Der Kirchengemeinderat berät am 15.2. 
über den weiteren Verlauf. Wir weisen aber anstelle 
dessen auf unsere Online- und Videoangebote hin: ab-
rufbar auf unserer homepage www.ekirien.de. Für die 
unter uns, die keinen digitalen (Internet) Zugang ha-
ben, gibt es darüber hinaus ein weiteres Angebot: Das 
Andachtstelefon. Dort ist eine wöchentliche Andacht, 
ein geistlicher Impuls aus unserer Kirchengemeinde 
abrufbar. (07642- 91 89 89 7) 
  
Sonntag 14. Februar. Estomihi 
10.00   Zoomgottesdienst. Zugang über 
  www.ekirien.de 
  Telefonandacht ( 07642- 91 89 89 7) 
 

 ² Kirchen geöffnet- Hoffnungshamsterkiste  
Unsere Kirchen bleiben zur persönlichen Einkehr und 
Andacht tagsüber geöffnet. Mut-Mach-Texte, Ausmal-
bilder für Kinder, Geschichten und den Hausgottes-
dienst die Sie in der Hoffnungs-Hamsterkiste  vor dem 
Kircheneingang. Weitere Links, Angebote in der Zeit 
der Pandemie sowie einen wöchentlichen Hausgottes-
dienst zum Ausdrucken auf www.ekirien.de . Gemeinde-
veranstaltungen und Konfirmandenunterricht können 
zur Zeit nicht präsent stattfinden. Achten Sie in jedem 
Fall auf aktuelle Veränderungen, die im Schaukasten 
und auf der homepage der Gemeinde (www.ekirien.
de) veröffentlicht werden! Mit dem Wochenspruch der 
vierten Kalenderwoche 2021 grüßen Sie die Kirchenge-
meinderäte, Pfarrer Christoph Lauter und Diakonin 
Heike Winterhalter 

„Seht wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn.“  Lukas 18,31.  

Bleiben Sie von Gott behütet und gesegnet 

VEREINE INFORMIEREN 

RIEGELER SPORT CLUB e.V.

RSC-Kuchen-Sonntag zum  
Valentinstag am 14. 02.2021 
Wie wäre es mit einem leckeren, selbstgebackenen 
Stück Kuchen am Sonntag Nachmittag? 

Wir machen Ihre Wünsche wahr und backen für Sie. Tei-
len Sie uns mit, wie viele Stücke von welchem Kuchen 
Sie möchten. 
 
Sie können die Anzahl der Stücke und Kuchensorte 
nach Ihren Wünschen zusammenstellen (siehe Ab-
schnitt unten).

Ein Stück Kuchen kostet 1,80 EUR. 
 
Am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr kann das Paket auf 
dem Sportplatz Riegel abgeholt werden. Für unsere Se-
nioren haben wir einen Lieferservice vorgesehen.

Bestellungen nehmen wir gerne bis 11.02.2021 ent-
gegen: 
 
- telefonisch: 2939 oder 40394 
- per E-Mail: judija@aol.com oder 
- per whatsApp: 0176 41717186 
- oder den Abschnitt in den Briefkasten werfen. 

Die Corona-Pandemie lässt uns neue Wege gehen. Wir 
hoffen, dass wir Ihnen eine kleine Freude bereiten kön-
nen.

Viele Grüße
Jutta Krämer und Katja Sahin

…… Stücke

Lieferservice vorgesehen.

Bestellungen nehmen wir gerne bis 11.02.2021 entgegen:
- telefonisch: 2939 oder 40394
- per E-Mail: judija@aol.com oder 
- per whatsApp: 0176 41717186
- oder den Abschnitt in den Briefkasten werfen.

Die Corona-Pandemie lässt uns neue Wege gehen. Wir hoffen, dass wir 
Ihnen eine kleine Freude bereiten können.

Viele Grüße
Jutta Krämer und Katja Sahin

…… Stücke

RÜCKMELDUNG bis 11.02.2021:

Käsekuchen Kontaktdaten für evtl. Rückfragen:

Name ………………………….………………………

Telefon ……………………………….………..…….

…… StückeApfelkuchen 

Bienenstich 

RÜCKMELDUNG BIS 
11.02.2021:
square   Käsekuchen .................Stücke 

square   Apfelkuchen .................Stücke 

square   Bienenstich .................Stücke 

Kontaktdaten für evtl. Rückfragen:

Name ..........................................................................
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Fasnet 2021 
Circus-Maximus mal anders 

Bildergalerie im Dorf 
 

Liebe Mitglieder, 
liebe Närrinnen und Narren, 
 

trotz der Absage unserer Veranstaltungen 
möchten wir euch ein wenig Fasnet ins 
Wohnzimmer bringen. 
 

Dank der Unterstützung einiger Mitglieder 
präsentieren wir euch einen 

Online-Circus-Maximus. 
Das Video ist über die Fasnetstage (SchmuDo – 
Aschermittwoch) über unsere Homepage 
www. lustige13.de abrufbar. 
 

Damit auch ein bisschen Bewegung „ins Spiel“ kommt 
gibt es außerdem eine Bildergalerie, verteilt im Dorf. 
Im Zeitraum vom 07.02. – 21.02. wird in folgenden 
Schaufenstern ausgestellt: Café Rösch, Bürgerhaus, 
Apotheke (ab 09.02.), Haarstudio Le Coiffeur, 
Gasthaus Kopf und Metzgerei Kaiser. 
 

Wir wünschen viel Spaß und schöne närrische Tage 
und freuen uns über viele bunt geschmückte Fenster. 

 
 

Die Vorstandschaft 
 

Ajo – Ajo - Ajo 
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Fasnetsmotto 2021 
 
 

Liebe Mitglieder, 
liebe Närrinnen und Narren, 
 
dank der zahlreichen Vorschläge 
unserer Mitglieder können wir euch 
auch dieses Jahr ein Fasnetsmotto 
präsentieren. 
 
Das Fasnetsmotto inkl. Karikatur findet 
ihr im hinteren Teil dieser 
`s Blättli-Ausgabe als farbige Anzeige. 
 
 
 
Wir wünschen schöne närrische Tage. 
 

Die Vorstandschaft 
 

Ajo – Ajo – Ajo 

 

 

Fasnet 2021 
Abholung „13er-Paket“ 

 
 

Wir bedanken uns für die Unterstützung 
und die zahlreichen Bestellungen 
unseres „13er-Pakets“. 
 
Bei Abholung der Pakete im 
Gasthaus Kopf bitten wir um 
Beachtung und Einhaltung der 
aktuellen Corona-Regeln 
-> Abstand halten, Hygiene beachten 
und Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
Vielen Dank und bleiben Sie gesund. 
 
 
 

Die Vorstandschaft 
Ajo – Ajo – Ajo 
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Neues Jahresprogramm 2021 
Mit unserem neuen vielversprechenden Jahrespro-
gramm leisten auch wir einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung und Erhaltung der heimischen Natur. Nach 
dem Motto „Nur was man kennt, sieht man auch!“ 
möchten wir unsere Gäste mit Aktivitäten und Wissens-
vermittlung bereichern und zum Naturschutz anregen. 
Gerne können Sie schon mal einen Blick in das vielfäl-
tige Programm werfen, welches auf unserer Webseite 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de zum Lesen und He-
runterladen bereitsteht. Das Drucken des bekannten 
bunten Flyers werden wir aus Umweltschutzgründen 
etwas verschieben. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir 
sind optimistisch und haben den Start unserer Exkur-
sionen auf den 10. April geplant. Aktuelle Veränderun-
gen erfahren Sie in den Gemeindenachrichten und auf 
unserer Webseite. 
 

 ²  „Vögel füttern“ - Kann, soll und darf ich? 
Naturschutzverbände empfehlen die Vogelfütterung 
als einmalige Möglichkeit für Naturerlebnis und Um-
weltbildung. Gleichzeitig sollte jedoch die Vogelfütte-
rung nicht mit effektivem Schutz bedrohter Vogelar-
ten verwechselt werden. Wer die Vogelwelt dauerhaft 
schützen möchte, kann vor allem seinen Garten na-
turnah gestalten und Nistmöglichkeiten bieten. Heimi-
sche Sträucher anpflanzen, Nistkästen aufhängen und 
eine Wildblumenwiese anlegen – damit hilft man den 
Vögeln am meisten. 
 

 ² Richtig füttern – so geht´s: 
Grundsätzlich ist eine Vogelfütterung das ganze Jahr 
möglich, aber vor allem im Winter von November bis 
Ende Februar empfehlenswert. Wählen Sie Futterspen-
der, bei denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen 
und ihn mit Kot verschmutzen können. Am besten 
verwenden Sie Futtersilos, da hier das Futter nicht 
verdirbt. Herkömmliche Futterhäuschen sollten regel-
mäßig mit heißem Wasser gereinigt werden. Legen Sie 
täglich nur wenig Futter nach. Platzieren Sie Futter-
spender an einer übersichtlichen Stelle, sodass sich 
keine Katzen anschleichen und Sie gleichzeitig gut 
beobachten können. Bäume oder Büsche in der Nähe 
bieten Deckung. 

 ² Welches Futter eignet sich am besten? 
Als Basisfutter, das im Zweifel von fast allen Arten ge-
fressen wird, eignen sich Sonnenblumenkerne. Frei-
land-Futtermischungen enthalten zusätzlich andere 
Samen unterschiedlicher Größe. Für Weichfutterfresser 
kann man zusätzlich Rosinen, Obst, Haferflocken und 
Kleie anbieten. 

Ausführliche Informationen mit weiteren Praxistipps 
rund um das Thema Vogelfütterung finden Sie hier: 
www.NABU.de/winterfuetterung 
  

 ² Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwaldverein e.V. 
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber, Bachenstr. 42, 79241 Ihringen 
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr)  
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 

NARRENZUNFT LUSTIGE 13Naturzentrum Kaiserstuhl
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LANDRATSAMT EMMENDINGEN  
INFORMIERT

Geänderte Hochwassergefahren-
karten für Teile der Elz  
Durch die Dammrückverlegungen an der Elz in Tenin-
gen und Riegel und die Erhöhung des Elzdamms sowie 
des Rückstaudamms am Mühlbach Nord (Kollmarsreu-
ter Wuhrkanal) in Riegel haben sich für die Elz, Alte Elz, 
Mühlbach Nord (Kollmarsreuter Wuhrkanal) und den 
Malterdinger Dorfbach haben sich die berechneten 
Überflutungsflächen für diesen Teilbereich des Bear-
beitungsgebietes Elz geändert. Betroffen davon sind 
Bahlingen, Teningen, Riegel, Malterdingen, Kenzingen 
und Rheinhausen. Die neuen Überflutungsflächen wur-
den im Zuge einer Fortschreibung der Hochwasser-
gefahrenkarten durch das Regierungspräsidium Frei-
burg eingearbeitet und veröffentlicht. Die genannten 
Gewässer stellen einen Teilbereich des Bearbeitungs-
gebietes Elz (Teilbearbeitungsgebiet 311) dar. 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die 
Grundstücksnutzung nach dem Wasserhaushaltsge-

setz eingeschränkt. Als Überschwemmungsgebiet sind 
die Flächen festgesetzt, die bei einem 100-jährlichen 
Hochwasserereignis überschwemmt oder durchflossen 
werden. In diesen Gebieten ist unter anderem unter-
sagt: Das Errichten und Erweitern baulicher Anlagen; 
die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen An-
lagen, die den Wasserabfluss verhindern können, das 
Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche; die nicht 
nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die 
den Wasserabfluss behindern oder fortgeschwemmt 
werden können sowie die Umwandlung von Grünland 
in Ackerland. Mögliche Ausnahmen können nach dem 
Wassergesetz nur in bestimmten Ausnahmefällen zu-
gelassen werden. 

Für die Lagerung wassergefährdender Stoffe gelten 
zusätzlich weitere Bestimmungen, sie sind in der An-
lagenverordnung wassergefährdende Stoffe geregelt. 

Die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) sowie viele wei-
tere Informationen zum Thema Hochwasser sind im 
Internet unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.
de veröffentlicht. Weitere Informationen erteilt die Was-
serbehörde des Landratsamtes Emmendingen. 

Ende des redaktionellen Teils









Die ADRESSE vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

 vor Ort!
Special

667 FREIAMT ❘ MALTERDINGEN ❘ KENZINGEN ❘ RIEGEL

Reparaturen
Abholung, Leihgerät, Service

+ Wartung aller führenden Hersteller
- für uns kein Thema!

Gottfried-Greschbach Str. 5
79336 Herbolzheim-

Wagenstadt
Tel. 07643/9379941

• Reparaturen aller Fabrikate • Inspektion mit Mobilitätsgarantie
• Reifen + Räder • Klimaanlage-Service
• Achsvermessung • HU (m. integr. AU)
• Unfallinstandsetzung • Reparatur- u. Zubehörfinanzierung

Im Kleinfeldele 4/2   •   79359 Riegel   •   Tel. 07642 / 9211363 
E-Mail: info@auto-maul.de   •   www.auto-maul.de



Abholservice
Ihre Bestellungen können Sie
täglich von 11.00 - 20.00 Uhr

bei uns abholen.
Montag Ruhetag

Ristorante & Pizzeria
„Zum Speckbrettle“

Am Gemeindegarten 2a, 79359 Riegel

Telefon 0 76 42 / 92 20 77

Ristorante
„Zum 

Speckbrettle“
Telefon 

07642 922 077

Liebe Kunden,
am 14.02. ist VALENTINSTAG!
Bei uns finden Sie eine 
große Auswahl an 
wunderschönen Blumen.
Sie können auch gerne 
vorbestellen.
Ihr
Vitamin Vulkan Team
Hauptstr. 20 | 79359 Riegel
Tel. 0176 24195290

Krankengymnastik-Massage-Praxis

Wir haben geöffnet !
Peter Weyrauch & Paul Meint • Riegel • Tel. 8838

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Schaltungsdruck Storz ist einer der führenden Leiterplatten-
hersteller in Deutschland mit über 110 Mitarbeitern und
einem hervorragenden Ruf bezüglich Zuverlässigkeit und
Produktqualität am Markt.  Zur Verstärkung unseres Produk-
tionsteams suchen wir 

technisch versierte 

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
zur sofortigen Einstellung in Vollzeit.

Gerne geben wir Berufseinsteigern, die bereits erste Erfah-
rungen in technischen Produktionsbereichen gemacht
haben, eine gute Perspektive in einem sicheren und zu-
kunftsorientierten, familiengeführten Unternehmen. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an:

Schaltungsdruck Storz GmbH + Co. KG 
z.H. Herrn Bachmann
Carl-Benz-Str. 1, 79341 Kenzingen 

oder per Mail an personal@storz-pcb.de



Schwabentorstr. 6 · 79341 Kenzingen · Tel. 0 76 44 / 44 41
79336 Herbolzheim · Tel. 0 76 43 / 44 41

Bestattungen · Überführungen
von und nach jedem gewünschten Ort

Erledigung aller Formalitäten
barrierefreier Zugang zum BüroParkplatz

Auskunft erteilt: Bernhard Langenbacher, Tel. 07642/8591, 0157/71627039


